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►AKTUELL: MINIJOB UND RENTENVERSICHERUNG 

Bei der geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen 
(„Minijobs“) war es bis 2012 so, dass grundsätzlich 
keine Rentenversicherungspflicht bestand, d. h. der 
Arbeitgeber entrichtete die Pauschalbeträge und der 
Arbeitnehmer erhielt eine reduzierte Gutschrift an 
Rentenpunkten. Um volle Rentenpunkte zu erhalten, 
war eine Optionsausübung des Arbeitnehmers er-
forderlich, die einen zusätzlichen Arbeitnehmerbei-
trag nach sich zog. Ab 2013 wurde die Bruttovergü-
tung, bis zu der ein Beschäftigungsverhältnis als 
Minijob gilt, von 400 € pro Monat auf 450 € pro Mo-
nat erhöht. Gleichzeitig wurde die Optionsregel zur 
Rentenversicherungspflicht umgekehrt, d. h. ohne 
Befreiungsantrag kommt es zur Rentenversiche-
rungspflicht mit Arbeitnehmerbeitrag. 
Eine Bestandsschutzregelung sorgt dafür, dass bei 
Minijobs, die vor dem 01.01.2013 bestanden, keine 
Befreiungsanträge notwendig sind. Problematisch 
sind Fälle, in denen bei alten Minijobs die Vergütung 

in die Zone zwischen 400 und 450 € erhöht wird. 
Hier muss nämlich der Befreiungsantrag beim ersten 
Überschreiten der Grenze gestellt und in den Mel-
dungen auch unverzüglich berücksichtigt werden. 
In Alt- und Neufällen liegt eine Problematik darin, 
dass der Befreiungsantrag nicht zurückwirkt. Wird 
der Befreiungsantrag also nicht gestellt oder nicht 
unverzüglich in den Meldungen berücksichtigt, 
kommt es zumindest bis dahin zur Rentenversiche-
rungspflicht. Wenn bei alten Minijobs ab 2013 die 
Vergütung auf mehr als 400 € erhöht wurde, kam es 
vielfach zu Fällen, in denen zwar der Befreiungsan-
trag gestellt, aber nicht in den Meldungen berück-
sichtigt wurde, weil die Meldung eines Befreiungs-
antrags im laufenden Arbeitsverhältnis nicht dem 
üblichen Muster entspricht. Nun hat die Bundes-
knappschaft – erfreulich pragmatisch – mitgeteilt, 
dass sie aus fehlenden Meldungen in solchen Fällen 
bis 30.06.2014 keine Konsequenzen ziehen will. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG APRIL UND MAI 2014 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.04.2014 12.05.2014 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Umsatzsteuer2 10.04.2014 12.05.2014 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 15.04.2014 15.05.2014 

Gewerbesteuer – 15.05.2014 

Grundsteuer – 15.05.2014 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – 19.05.2014 

Sozialversicherung4 28.04.2014 27.05.2014 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Aufteilbarkeit der Kosten für ein häusliches Ar-
beitszimmer 
Der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) wird 
demnächst entscheiden, ob ein Steuerzahler Auf-
wendungen für das häusliche Arbeitszimmer steuer-
lich geltend machen kann, wenn er den Raum nur 
zeitweise für betriebliche/berufliche Zwecke nutzt 
und wie sich der Abzugsbetrag dann ggf. berechnet. 
Es geht um einen Steuerzahler, der ein Einfamilien-
haus bewohnt und dort auch ein – mit einem 
Schreibtisch, Büroschränken, Regalen sowie einem 
Computer ausgestattetes – „häusliches Arbeitszim-
mer“ nutzt, um von dort aus zwei in seinem Eigen-
tum stehende vermietete Mehrfamilienhäuser zu 
verwalten. Die Kosten für das Arbeitszimmer mach-
te der Steuerzahler bei seinen Einkünften aus der 
Vermietung der Mehrfamilienhäuser geltend. 
Das Finanzamt hatte den Werbungskostenabzug 
verneint, weil gemischte Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer nach der gesetzlichen Re-
gelung nicht abgezogen werden dürften. Das Fi-
nanzgericht hat festgestellt, dass der Steuerzahler 
das Arbeitszimmer zu 60 % zur Erzielung von Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung genutzt 
hatte. Deshalb könne er 60 % des von ihm geltend 
gemachten Aufwands als Werbungskosten geltend 
machen, weil der BFH im Jahr 2009 für Aufwendun-
gen, die sowohl beruflich/betrieblich als auch privat 
veranlasste Teile enthalten, kein allgemeines Auftei-
lungs- und Abzugsverbot normiert hatte. 
Der vorlegende Senat des BFH folgt dem. Er geht 
davon aus, dass Aufwendungen für abgeschlossene 
häusliche Arbeitszimmer, die (in zeitlicher Hinsicht) 
nur teilweise beruflich bzw. betrieblich genutzt wer-
den, aufzuteilen sind. 

Bewirtungsaufwendungen bei Kaffeefahrten 
Aufwendungen für die Bewirtung aus geschäftli-
chem Anlass sind nicht abzugsfähig, soweit sie 70 % 
der Aufwendungen übersteigen, die nach der Ver-
kehrsauffassung als angemessen anzusehen sind und 
deren betriebliche Veranlassung nachgewiesen ist. 
Ein selbstständiger Werbekaufmann führte Ver-
kaufsveranstaltungen in Restaurants sowie bei Kaf-
feefahrten durch. Unabhängig vom Kauf von Waren 
wurde den Teilnehmern jeweils ein Essen oder Kaf-
fee und Kuchen gereicht, wofür die Teilnehmer ein 
geringes Entgelt zu zahlen hatten. Die Veranstaltun-
gen wurden von hierauf spezialisierten Unterneh-
men organisiert, die mit Gastwirtschaften den Preis 
der auszugebenden Essen sowie die Mindestabnah-
memenge und teilweise anfallende Saalmieten ver-
handelten. Diese Aufwendungen bezahlte der Wer-
bekaufmann. Die Aufwendungen für Essen bzw. 
Kaffee und Kuchen sowie Saalmiete behandelte er 

als uneingeschränkt abziehbare Betriebsausgaben. 
Das Finanzamt verweigerte den Abzug mangels 
ordnungsgemäßen Nachweises der Kosten, weil die 
vorliegenden Rechnungen und Quittungen die ge-
setzlich geforderten Angaben für den Abzug von 
Bewirtungsaufwendungen nicht erfüllten. Das Fi-
nanzgericht war der Ansicht, dass nicht der Werbe-
kaufmann, sondern das jeweilige Planungsbüro der 
Bewirtende gewesen sei. 
Der Bundesfinanzhof hat die Angelegenheit an das 
Finanzgericht zurück verwiesen und ausgeführt: 
· Das Finanzgericht hat zu Unrecht die Aufwen-

dungen für die Kaffeefahrten und die Restau-
rantveranstaltungen schon deshalb nicht als Be-
wirtungsaufwendungen angesehen, weil aus sei-
ner Sicht der Kläger nicht die bewirtende Person 
gewesen sei. 

· Für solche Aufwendungen spielt es keine Rolle, 
wer aus der Sicht des Gastes der Bewirtende ist. 
Maßgebend für den Betriebsausgabenabzug ist, 
wer die betreffenden Aufwendungen getragen 
hat. Das Abzugsverbot gilt nicht, wenn die Be-
wirtung Gegenstand eines Austauschverhältnis-
ses im Sinne eines Leistungsaustausches ist. 

Das Finanzgericht hat auch zu prüfen, 
· in welchem Umfang noch Aufwendungen für die 

Saalmiete in den nicht zum Abzug zugelassenen 
Aufwendungen enthalten sind, 

· inwieweit die Teilnehmer auch für das Essen 
bzw. Kaffee und Kuchen ein (wenn auch gerin-
ges) Entgelt leisteten und dadurch die Aufwen-
dungen des Werbekaufmanns gemindert wurden, 

· ob nicht sog. Annehmlichkeiten vorliegen, weil 
bei einzelnen Veranstaltungen nur Kaffee und 
ggf. Gebäck gereicht worden ist. 

Rückstellungen zur Erfüllung öffentlich-rechtli-
cher Verpflichtungen 
Die Bildung von Rückstellungen zur Erfüllung öf-
fentlich-rechtlicher Verpflichtungen, die nach Ablauf 
des Bilanzstichtags entstehen, ist unzulässig. Die 
wirtschaftliche Verursachung liegt nicht in den abge-
schlossenen Rechnungsperioden. 
Rückstellungen sind zu bilden, wenn am Bilanzstich-
tag bereits eine rechtliche Verpflichtung vorliegt. Es 
kommt dann nicht mehr auf die wirtschaftliche Ver-
ursachung an. Künftige Vorteile sind bei der Bewer-
tung kompensatorisch nur insoweit zu berücksichti-
gen, wie zwischen der Verpflichtung und den künf-
tigen Vorteilen ein unmittelbarer sachlicher Zusam-
menhang besteht. 
Mit dieser Begründung hat der Bundesfinanzhof 
Rückstellungen für angeordnete flugverkehrstechni-
sche Maßnahmen zugelassen, deren Umsetzungsfris-
ten am Bilanzstichtag bereits abgelaufen waren. 
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► UMSATZSTEUER 

Umfang der Steuerbefreiung für heilberufliche 
Leistungen 
In einem Praxisgemeinschaftsvertrag war geregelt, 
dass der Arzt A zur Mitbenutzung der Praxisräume 
und Inanspruchnahme der Dienste des nichtärztli-
chen Personals der Ärztin B berechtigt war. Nach 
Auffassung der beteiligten Ärzte handelte es sich um 
Leistungen, die unter die Befreiungsvorschrift für 
heilberufliche Leistungen zu subsumieren sind. 
Der Bundesfinanzhof schloss sich dieser Meinung 
nicht an. Unter die umsatzsteuerrechtliche Befrei-
ungsvorschrift für heilberufliche Leistungen von 
Praxisgemeinschaften fallen nur solche Leistungen, 
die unmittelbar der Ausführung von heilberuflichen 
Tätigkeiten gegenüber Patienten dienen. Eine derar-
tige Unmittelbarkeit liegt nicht vor, wenn Leistungen 
einer Ärztin ihrem Kollegen zur Verfügung gestellt 
werden, damit er sie bei der Ausübung seiner heil-
beruflichen Tätigkeit einsetzen kann. 

Unberechtigter Steuerausweis bei Kleinbetrags-
rechnungen eines Kleinunternehmers 
Eine Kleinbetragsrechnung (Gesamtbetrag bis 150 €) 
berechtigt bereits dann zum Vorsteuerabzug, wenn 
neben weiteren Angaben der Bruttobetrag (Summe 
aus Entgelt und Steuerbetrag) sowie der anzuwen-
dende Steuersatz ausgewiesen sind. Denn dadurch 
gilt der Steuerbetrag als gesondert ausgewiesen. 
Kleinunternehmer dürfen deshalb in Kleinbetrags-
rechnungen keinen Steuersatz ausweisen. Tun sie es 
doch, schulden sie wegen unberechtigtem Steuer-
ausweis den herauszurechnenden Steuerbetrag. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Neuregelungen zum Kirchensteuerabzugsverfah-
ren 
Seit Einführung der Abgeltungsteuer im Jahr 2009 
setzt der Kirchensteuereinbehalt durch Kredit- und 
Finanzdienstleistungsinstitute einen schriftlichen 
Antrag des Kirchensteuerpflichtigen voraus. Wird 
der Bank kein Antrag vorgelegt, muss die erhobene 
Kapitalertragsteuer nach Ablauf des Kalenderjahres 
zum Zweck der Kirchensteuerveranlagung gegen-
über dem Wohnsitzfinanzamt erklärt werden. 
Ab dem 01.01.2015 wird dieses Antragsverfahren 
abgeschafft und ein automatisierter Datenabruf über 
das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eingeführt. 
Dieser gilt für alle zum Steuerabzug Verpflichteten, 
sodass auch ausschüttende Kapitalgesellschaften für 
die Ermittlung der Kirchensteuerpflicht ihrer Kapi-
talertragsempfänger verantwortlich sind. 
Damit die notwendigen Informationen ab 2015 vor-
liegen, laufen Vorbereitungen seit Anfang dieses Jah-
res. Insbesondere Banken und Sparkassen benach-

richtigen ihre Kunden über das neue Verfahren und 
weisen auf die bevorstehende Datenabfrage hin. 
Wer vermeiden möchte, dass das BZSt seine Religi-
onszugehörigkeit auf Anfrage an kirchensteuerab-
zugsverpflichtete Institutionen übermittelt, kann bis 
zum 30.06.2014 von seinem Widerspruchsrecht Ge-
brauch machen und beim BZSt einen sog. Sperrver-
merk setzen lassen. Sperrvermerke, die nach diesem 
Ausschlusstermin veranlasst werden, können erst im 
Folgejahr berücksichtigt werden. 
Im Zeitraum vom 01.09.2014 bis 31.10.2014 müssen 
die zum Kirchensteuerabzug Verpflichteten beim 
BZSt den Religionsstatus der Schuldner per 
31.08.2014 abfragen. Die Mitteilung des Merkmals 
erfolgt verschlüsselt als sechsstellige Kennziffer, an-
hand derer die Kirchensteuer über die Finanzbehör-
den direkt an die berechtigte Religionsgemeinschaft 
weitergeleitet werden kann. Gehört der Schuldner 
der Kapitalertragsteuer keiner steuererhebenden 
Religionsgemeinschaft an bzw. hat er der Daten-
übermittlung spätestens zwei Monate vor Datenab-
frage widersprochen (Sperrvermerk), übermittelt 
das BZSt einen sog. Nullwert. 
Für den Fall der Eintragung eines Sperrvermerks 
sind die Kapitalertragsempfänger verpflichtet – so-
fern im Veranlagungszeitraum Kapitalertragsteuer 
einbehalten wurde –, eine Steuererklärung beim zu-
ständigen Finanzamt einzureichen und die Kirchen-
steuer nachzuerklären. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Schadensersatzleistungen des Verkäufers für ver-
steckte Mängel 
Aufwendungen für Instandsetzungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren 
nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt 
werden, gehören zu den Herstellungskosten, wenn 
die Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 15 % der 
Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen. Die-
se Aufwendungen erhöhen die Bemessungsgrundla-
ge für die Abschreibung und sind nicht als Wer-
bungskosten sofort abziehbar. 
Der Bundesfinanzhof hatte zu beurteilen, ob eine 
vom Verkäufer erhaltene Schadensersatzleistung für 
versteckte Gebäudemängel mit den entstandenen 
Erhaltungsaufwendungen zu verrechnen ist, sodass 
die 15 %-Grenze nicht berührt wird. Das Gericht 
entschied, dass eine Schadensersatzleistung des Ver-
käufers nicht zu einer Anschaffungspreisminderung 
wegen der nachträglich erkannten Mängel führt. Der 
Anlass der Minderung liegt nicht in der Anschaf-
fung, sodass ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit 
dem Grundstückskauf nicht vorliegt. Schadenser-
satzleistungen sind konkret auf die Aufwendungen 
zur Beseitigung der Mängel bezogen und deshalb 
den Erhaltungsaufwendungen zuzuordnen. 
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Nur in Höhe des Saldobetrags zwischen dem vom 
Erwerber getragenen und dem vom Verkäufer er-
statteten Betrag liegt Aufwand vor, der in die Prü-
fung der 15 %-Grenze einzubeziehen ist. 

Untervermietung einer Wohnung an Touristen ist 
unzulässig 
Der Bundesgerichtshof hatte zu entscheiden, ob eine 
Erlaubnis zur Untervermietung einen Mieter zur 
Überlassung der Wohnung an Touristen berechtigt. 
In dem entschiedenen Fall hatte der Vermieter dem 
Mieter eine Erlaubnis zur Untervermietung ohne 
vorherige Überprüfung gewünschter Untermieter 
erteilt. Er verlangte jedoch, dass der Mieter den Un-
termietern Postvollmacht erteilt, damit alle Schrei-
ben von ihm als ordnungsgemäß zugestellt gelten, 
wenn sie in den Briefkasten gelangen. Der Mieter bot 
die Wohnung im Internet zur tageweisen Anmietung 
an Feriengäste an. Der Vermieter beanstandete da-
raufhin eine derartige Nutzung als vertragswidrig 
und mahnte den Mieter unter Androhung einer 
Kündigung ab. Der Mieter war der Ansicht, dass die 
Vermietung an Touristen von der erteilten Unter-
vermietungserlaubnis umfasst ist. Dies sah das Ge-
richt anders. Die Überlassung der Wohnung an be-
liebige Touristen unterscheidet sich von einer ge-
wöhnlich auf eine gewisse Dauer angelegten Unter-
vermietung und ist deshalb nicht ohne Weiteres von 
einer Erlaubnis zur Untervermietung gedeckt. Da 
der Vermieter zudem verlangt hatte, den Untermie-
tern Postvollmacht zu erteilen, war schon daraus 
erkennbar, dass sich die Erlaubnis nicht auf die 
Vermietung an Touristen erstreckt, die eine solche 
Funktion offensichtlich nicht wahrnehmen können. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Entfernungspauschale: Maßgebliche Straßenver-
bindung bei straßenverkehrsrechtlichen Benut-
zungsverboten und Mautpflicht 
Ein Arbeitnehmer nutzte ein Moped für die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Da er einen 
mautpflichtigen Tunnel nicht mit seinem Moped be-
fahren durfte, musste er die längere Strecke über 
Bundesstraßen nehmen. Als Entfernung machte er 
27 km in seiner Einkommensteuererklärung geltend. 
Das Finanzamt erkannte nur die kürzeste Straßen-
verbindung von 9 km an. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des 
Finanzamts. Als Straßenverbindung ist die kürzeste 
Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auf 
öffentlichen Straßen, die dem allgemeinen Kraftfahr-
zeugverkehr dienen, zugrunde zu legen. Dies gilt 
auch dann, wenn diese über eine Bundesstraße führt, 
die nach der Straßenverkehrsordnung nur von Fahr-
zeugen befahren werden darf, deren durch die Bau-
art bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 

60 km/h beträgt. Die kürzeste Straßenverbindung ist 
unabhängig vom tatsächlich benutzten Verkehrsmit-
tel für alle Fahrzeuge einheitlich zu bestimmen. 
Hinweis: Nach der Rechtsprechung ist eine Straßen-
verbindung dann verkehrsgünstiger, wenn sich ein 
unvoreingenommener, verständiger Verkehrsteil-
nehmer unter den gegebenen Verkehrsverhältnissen 
auch für diese Strecke entschieden hätte. Das gilt 
insbesondere dann, wenn der Arbeitnehmer eine 
längere Straßenverbindung nutzt, die Arbeitsstätte 
aber trotz gelegentlicher Verkehrsstörungen in der 
Regel schneller und pünktlicher erreicht. Dies ist 
immer eine Einzelfallentscheidung. Eine Zeiterspar-
nis von mindestens 20 Minuten ist nicht erforderlich. 

Übernahme von Bußgeldern durch den Arbeitge-
ber 
Der Bundesfinanzhof hatte 2004 entschieden, dass 
kein Arbeitslohn vorliegt, wenn ein Arbeitgeber aus 
eigenbetrieblichem Interesse die Zahlung von Ver-
warnungsgeldern übernimmt, die verhängt worden 
sind, weil das Halteverbot verletzt wurde. 
An seiner bisherigen Auffassung hält das Gericht 
nicht weiter fest. Der wiederholte Verstoß eines Ar-
beitnehmers gegen die Straßenverkehrsordnung sol-
le und könne nicht im eigenbetrieblichen Interesse 
des Arbeitgebers liegen. Vorteile haben keinen Ar-
beitslohncharakter, wenn sie sich bei Würdigung 
aller Umstände nicht als Entlohnung, sondern ledig-
lich als notwendige Begleiterscheinung betriebsfunk-
tionaler Zielsetzung erweisen. Das ist der Fall, wenn 
sie aus ganz überwiegend eigenbetrieblichem Inte-
resse des Arbeitgebers gewährt werden. 
Ein rechtswidriges Tun – auch, wenn es vom Arbeit-
geber angewiesen worden ist – ist keine beachtliche 
Grundlage einer solchen betriebsfunktionalen Ziel-
setzung. Deshalb handelt es sich um Arbeitslohn, 
wenn der Arbeitgeber solche gegen seine bei ihm 
angestellten Fahrer verhängte Bußgelder übernimmt. 

►KINDER 

Kindergeldanspruch bei Erwerbstätigkeit in der 
Schweiz 
Wohnen Eltern mit ihren Kindern in Deutschland, 
haben sie einen Kindergeldanspruch. Er geht nicht 
dadurch verloren, dass beide Elternteile als Arbeit-
nehmer in der Schweiz tätig sind und auch dort An-
spruch auf Kindergeld haben. 
In Deutschland ist der Kindergeldanspruch nicht an 
eine Erwerbstätigkeit gekoppelt. Kommt es aller-
dings zu Mehrfachansprüchen auf Familienleistun-
gen (sowohl im Wohn- als auch im Beschäftigungs-
staat), besteht in Deutschland nur ein Anspruch auf 
ein Differenzkindergeld. Das in der Schweiz gezahl-
te Kindergeld ist auf den in Deutschland entstande-
nen Kindergeldanspruch anzurechnen. 


